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Erste Durchführungsbestimmung 
zum Gesetz über das Personenstandswesen. 

(Personenstandsgesetz)
Vom 7. Januar 1957 %

Auf Grund des § 46 des Gesetzes vom 16. November 
1956 über das Personenstandswesen (Personenstands- 
gesetz) (GBl. I S. 1283) wird im Einvernehmen mit dem 
Staatssekretär für Angelegenheiten der örtlichen Räte 
folgendes bestimmt:

§ 1
Bestellung und Abberufung des Beauftragten 

für Personenstandswesen
(1) Die Bestellung und Abberufung des Beauftragten

und der Stellvertreter er-

— durch den Oberbürger
meister als Vorsitzenden i 
des Rates des Stadtkrei
ses;

— durch den Vorsitzenden, 
des Rates des Stadt
bezirkes;

— durch den Vorsitzenden 
des Rates der Stadt oder 
der Gemeinde (Bürger
meister) nach Anhören 
des Rates des Kreises, 
Abteilung Innere An
gelegenheiten.

(2) Soll in den Fällen des Abs. 1 Ziff. 3 der Vor
sitzende des Rates der Gemeinde (Bürgermeister) zum 
Beauftragten für Personenstandswesen bestellt werden 
oder erstreckt sich der Standesamtsbezirk über mehrere 
Gemeinden, so erfolgt die Bestellung durch den Vor
sitzenden des Rates des Kreises.

(3) Ist in einem Standesamtsbezirk die ordnungs
gemäße Durchführung der Aufgaben nicht gewähr
leistet, so kann der zuständige Rat des Kreises, Abtei
lung Innere Angelegenheiten, diese Aufgaben vorüber
gehend einem für einen anderen Standesamtsbezirk 
bestellten Beauftragten für Personenstandswesen oder 
einem seiner Stellvertreter übertragen.

§ 2
Eintragung im Geburtenbuch

(1) Die Eintragung im Geburtenbuch hat zu enthalten:
1. Den Ort und den Tag der Eintragung;
2. das Geschlecht sowie die Vornamen und den 

Familiennamen des Kindes;
3. den Tag, die Stunde und den Ort der Geburt;
4. die Vornamen und den Familiennamen der Eltern 

oder bei nichtehelicher Geburt der Mutter, ihren 
Wohnort sowie gegebenenfalls den Geburtsnamen 
der Mutter;

5. den Vermerk, ob die Anzeige mündlich oder 
schriftlich erstattet wurde;

6. den Ruf- und Familiennamen des Anzeigenden, 
seinen Wohnort sowie den Vermerk, wodurch er 
sich ausgewiesen hat;

7. den Vermerk, daß die Eintragung dem Anzeigen
den zur Kenntnis gegeben und von ihm genehmigt 
wurde;

8. die Unterschrift des Anzeigenden;
9. die Unterschrift des Beauftragten für Personen

standswesen.

(2) War die Ehe der Mutter zum Zeitpunkt der 
Geburt aufgelöst, so ist auch der Tag und die Art der
Auflösung einzutragen.

für Personenstandswesen 
folgt: /

1. In den Stadtkreisen 
ohne Stadtbezirke

2. in den Stadtkreisen 
mit Stadtbezirken
«

3. in den kreisangehöri
gen Städten und in 
den Gemeinden


